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(54) ZENTRIERUNG EINES BEHÄLTERS FÜR DESSEN BEHANDLUNG

(57) Vorrichtung (1) und Verfahren zur Zentrierung
eines Behälters (100) während eines Hubs desselben in
einen Behandlungsbereich, vorzugsweise zum Befüllen
und/oder Verschließen des Behälters (100) in einer Ge-
tränkeabfüllanlage, wobei die Vorrichtung (1) aufweist:
einen Zentrierabschnitt (10) mit einem Aufnahmeab-
schnitt (11), der zur Aufnahme des Behälters (100) an
zumindest einem Abschnitt desselben eingerichtet ist;

und einen Führungsabschnitt (15), der eingerichtet ist,
um eine translatorische Bewegung des Zentrierab-
schnitts (10) entlang einer definierten Trajektorie zwi-
schen einer Aufnahmeposition zur Aufnahme des Behäl-
ters (100) durch den Aufnahmeabschnitt (11) und einer
Behandlungsposition zur Behandlung des Behälters
(100) im Behandlungsbereich zu führen.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrich-
tung und ein Verfahren zur Zentrierung eines Behälters
während eines Hubs desselben in einen Behandlungs-
bereich, vorzugsweise zum Befüllen und/oder Verschlie-
ßen des Behälters in einer Getränkeabfüllanlage.

Stand der Technik

[0002] Unter den verschiedenen Verfahren und Vor-
richtungen zum Abfüllen von Füllprodukten in Getränke-
abfüllanlagen ist eine Technologie zum schlagartigen
Befüllen von Behältern bekannt, die beispielsweise in der
DE 10 2014 104 873 A1 beschrieben ist. Hierbei werden
das Füllprodukt unter einem Überdruck bereitgestellt, der
zu befüllende Behälter evakuiert und das unter Über-
druck stehende Füllprodukt in den unter Unterdruck ste-
henden Behälter eingeleitet. Aufgrund der so hergestell-
ten Druckdifferenz erfolgt das Einleiten des Füllprodukts
quasi schlagartig.
[0003] Um die Beruhigungszeit des Füllprodukts nach
der Befüllung im Behälter zu verkürzen und ein Auf-
schäumen sowie Überschäumen zu verhindern, wird der
Behälter unter Überdruck verschlossen, ohne dass zuvor
ein Druckausgleich des Behälterinnenraums mit der äu-
ßeren Umgebung stattfindet.
[0004] Zu diesem Zweck ist es sinnvoll, den Füllpro-
zess und Verschließprozess räumlich und zeitlich so weit
wie möglich zu integrieren, indem das Füllorgan und der
Verschließer in ein und derselben Behandlungskammer
angeordnet sind, wie es aus Ausführungsbeispielen der
DE 10 2014 104 873 A1 hervorgeht. Das Füllorgan ist
dabei verfahrbar ausgeführt, wobei die Behältermün-
dung zunächst zur Befüllung des Behälters am Füllorgan
angepresst und anschließend das Füllorgan entfernt
wird, um Platz für den Verschließer zu schaffen.
[0005] Zur Durchführung des vorstehend beschriebe-
nen integrierten Prozesses des schlagartigen Befüllens
und Verschließens wird der zu befüllende und zu ver-
schließende Behälter von einer Hubeinrichtung vertikal
von unten in die Behandlungskammer eingefahren, so
dass sich zumindest der Mündungsbereich des Behäl-
ters abgedichtet in der Behandlungskammer befindet.
Die Zentrierung des Behälters relativ zum Füllorgan er-
folgt für den Füllprozess mittels eines Zentrierrings un-
terhalb des Füllorgans. Dabei wird der Zentrierring über
eine sogenannte Glockenhebekurve pro Füll-/Ver-
schließzyklus angehoben und zum Behälter hin abge-
senkt, um anschließend zusammen mit dem Behälter
zum Füllorgan hin hochzufahren.
[0006] Der Bewegungsablauf des Zentrierrings wird
über eine Kurvensteuerung realisiert und erfordert somit
eine eigene Aktuator-/Steuerkomponente. Es kommt
hinzu, dass sowohl der leere, noch zu befüllende als auch
der befüllte Behälter unterhalb des Zentrierrings vorbei-

transportiert werden muss. Hierbei kann es durch Über-
schäumen oder Überschwappen des Füllprodukts zu
Verunreinigungen des Zentrierrings kommen.

Darstellung der Erfindung

[0007] Eine Aufgabe der Erfindung besteht darin, den
Transport, insbesondere die Zentrierung, eines Behäl-
ters zu dessen Behandlung, vorzugsweise zum Befüllen
und/oder Verschließen desselben in einer Getränkeab-
füllanlage, zu verbessern.
[0008] Die Aufgabe wird durch eine Vorrichtung mit
den Merkmalen des Anspruchs 1 sowie ein Verfahren
mit den Merkmalen des Anspruchs 15 gelöst. Vorteilhafte
Weiterbildungen folgen aus den Unteransprüchen, der
folgenden Darstellung der Erfindung sowie der Beschrei-
bung bevorzugter Ausführungsbeispiele.
[0009] Entsprechend wird eine Vorrichtung vorge-
schlagen, die weist einen Zentrierabschnitt mit einem
Aufnahmeabschnitt aufweist, der zur Aufnahme des Be-
hälters an zumindest einem Abschnitt desselben einge-
richtet ist. Die Vorrichtung weist ferner einen Führungs-
abschnitt auf, der eingerichtet ist, um eine translatorische
Bewegung des Zentrierabschnitts entlang einer definier-
ten Trajektorie zwischen einer Aufnahmeposition zur
Aufnahme des Behälters und einer Behandlungsposition
zur Behandlung des Behälters im Behandlungsbereich
zu führen.
[0010] Die vorgeschlagene Vorrichtung dient der Zen-
trierung eines Behälters während eines Hubs desselben
in einen Behandlungsbereich. Die im Behandlungsbe-
reich durchzuführende Behandlung umfasst vorzugswei-
se ein Befüllen des Behälters mit einem Füllprodukt, vor-
zugsweise einem Getränk, und/oder ein Verschließen
des Behälters mit einem Verschluss. Die vorgeschlage-
ne Vorrichtung ist vorzugsweise Teil einer Getränkeab-
füllanlage.
[0011] Der Aufnahmeabschnitt dient demnach zur
temporären Stabilisierung und Zentrierung des Behälters
während dessen Hub in den Behandlungsbereich. Im Fall
einer Flasche, etwa Glas- oder Kunststoffflasche, wird
vorzugsweise der Flaschenhals vom Aufnahmeabschnitt
aufgenommen beziehungsweise zumindest teilweise
umschlossen. Der Führungsabschnitt stellt sicher, dass
der Behälter während des Hubs ausgerichtet wird, so
dass dieser zuverlässig und präzise in die gewünschte
Behandlungsposition gefahren wird und somit insbeson-
dere relativ zum Behandlungsorgan zentriert wird.
[0012] Die Vorrichtung erlaubt eine Zentrierung des
Behälters während des Einfahrens in den Behandlungs-
bereich, ohne dass der Behälter unter einem herkömm-
lichen Zentrierring hindurchtauchen muss. Aktuatoren
zur Bewegung eines solchen Zentrierrings, wie etwa eine
Kurvensteuerung, können entfallen. Die Zentrierung er-
folgt hierbei im Wesentlichen passiv, d.h. die Kraft aus
der Hubbewegung wird synergetisch für die Zentrierung
genutzt, indem der Zentrierabschnitt durch den Behälter
nach oben gedrückt wird und der Behälter sich auf diese
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Weise selbst im Aufnahmeabschnitt ausrichtet. Zudem
wird der erforderliche Hub für das Einfahren in und Aus-
fahren aus dem Behandlungsbereich minimiert, wodurch
der Behandlungswinkel, d.h. jener Winkel, den ein Trans-
portkarussell für die Behandlung (beispielsweise für das
Befüllen und/oder Verschließen) des Behälters durch-
laufen muss, verringert werden kann. Die Anlage kann
insgesamt kompakter ausfallen und baulich vereinfacht
werden. Damit verringern sich auch der Wartungsauf-
wand und die Wartungskosten. Mögliche Fehlerquellen
können eliminiert werden, wodurch die Zuverlässigkeit
verbessert wird.
[0013] Vorzugsweise befindet sich der Behandlungs-
bereich in einer Behandlungskammer, die eine Kammer-
wandung mit einer Öffnung aufweist, wobei der Zentrier-
abschnitt und der Führungsabschnitt eingerichtet sind,
um zumindest einen Teil des Behälters, vorzugsweise
dessen Mündungsabschnitt, während des Hubs durch
die Öffnung in die Behandlungskammer einzubringen.
Die Kammerwandung ist hierbei vorzugsweise eine un-
tere Kammerwandung, da der Behälter von einer Hub-
einrichtung normalerweise vertikal von unten in die Be-
handlungskammer eingefahren wird. Die räumlichen Be-
zeichnungen "unten", "vertikal", "Schwerkraftrichtung",
"Hub" und dergleichen sind hierbei aufgrund der Einbau-
lage der Vorrichtung eindeutig bestimmt.
[0014] Die Behandlung des Behälters, insbesondere
das Befüllen und/oder Verschließen desselben, findet
vorzugsweise in einer abgedichteten Atmosphäre der
Behandlungskammer, vorzugsweise unter Überdruck,
statt. Im Fall des schlagartigen Befüllens wird das Füll-
produkt unter einem Überdruck bereitgestellt, der an die
Behandlungsposition transportierte Behälter evakuiert
und das unter Überdruck stehende Füllprodukt in den
unter Unterdruck stehenden Behälter eingeleitet. Um die
Beruhigungszeit des Füllprodukts nach der schlagarti-
gen Befüllung im Behälter zu verkürzen und ein Auf-
schäumen sowie Überschäumen zu verhindern, wird der
Behälter unter Überdruck verschlossen, ohne dass zuvor
ein Druckausgleich des Behälterinnenraums mit der äu-
ßeren Umgebung stattfindet. Vorzugsweise werden der
Füllprozess und Verschließprozess räumlich und zeitlich
in der Behandlungskammer integriert, indem ein Füllor-
gan und ein Verschließer zumindest teilweise in der Be-
handlungskammer angeordnet sind. Das Füllorgan kann
dabei verfahrbar ausgeführt sein, wobei die Behälter-
mündung zunächst zur Befüllung des Behälters am Füll-
organ angepresst und anschließend das Füllorgan ent-
fernt wird, um Platz für den Verschließer zu schaffen.
Aus der vorstehenden Beschreibung des schlagartigen
Befüllens geht hervor, dass die Vorrichtung zur Zentrie-
rung besonders bevorzugt mit einer zur äußeren Umge-
bung abdichtbaren Behandlungskammer zur Anwen-
dung kommt, da in diesem Fall ein gleichbleibend präzi-
ser Transport des Behälters an die erforderliche Behand-
lungsposition ausgesprochen wichtig ist.
[0015] Vorzugsweise ist der Führungsabschnitt an der
Kammerwandung angebracht, wodurch die Vorrichtung

zur Zentrierung und die Behandlungskammer baulich in-
tegriert sind.
[0016] Vorzugsweise befindet sich in der Öffnung der
Kammerwandung ein Dichtungsring, der eingerichtet ist,
um sich im eingebrachten Zustand des Behälters, d.h. in
der Behandlungsposition, so um einen Behälterabschnitt
zu legen, dass der Innenraum der Behandlungskammer
diesbezüglich, d.h. zumindest an der Öffnung, gegenü-
ber der äußeren Umgebung abgedichtet ist. Auf diese
Weise ist nicht nur der Innenraum der Behandlungskam-
mer gegenüber der äußeren Umgebung abdichtbar, oh-
ne dass der gesamte Behälter in die Behandlungskam-
mer eingefahren werden muss, sondern die Dichtung
übernimmt hierbei eine Hilfsfunktion für die Zentrierung.
[0017] Vorzugsweise weist die Wandung, welche die
Öffnung bildet, zur Halterung des Dichtungsrings ein kon-
vexes Profil auf. Das konvexe Profil kann zur Aufnahme
und Befestigung des Dichtungsrings in eine entspre-
chende Nut am Außenumfang desselben eingreifen, wo-
durch der Dichtungsring baulich einfach und sicher ge-
halten werden kann.
[0018] Vorzugsweise weist der Aufnahmeabschnitt ei-
ne Kontur auf, die mit der entsprechenden, d.h. aufzu-
nehmenden, Behälterkontur übereinstimmt, wodurch der
Behälter sicher und positionsgenau zentriert werden
kann. Vorzugsweise weist der Aufnahmeabschnitt eine
konische Kontur auf, wodurch der Aufnahmeabschnitt
insbesondere für Flaschenhälse geeignet ist.
[0019] Vorzugsweise hat der Aufnahmeabschnitt eine
Klammerform mit zwei Klammerarmen, die einen offenen
Ring bilden, wodurch die Klammerarme den entspre-
chenden Behälterabschnitt, beispielsweise den Fla-
schenhals, umschlingen können. Hierbei bilden die
Klammerarme vorzugsweise einen Teilring im Winkelbe-
reich zwischen 180° und 220°, vorzugsweise ca. 200°.
Auf diese Weise kann der Behälter auf ein behandlungs-
organnahes Niveau in den Behandlungsbereich einge-
fahren und sicher gehalten werden. Der Hub des Behäl-
ters zum Behandlungsorgan, beispielsweise Füllorgan,
wird dadurch minimiert, so dass der Behälter schnellst-
möglich behandlungsbereit ist.
[0020] Vorzugsweise weist der Zentrierabschnitt einen
Transportabschnitt auf, der so mit dem Führungsab-
schnitt zusammenwirkt, dass der Zentrierabschnitt trans-
latorisch entlang der definierten, vorzugsweise geradli-
nigen, Trajektorie bewegbar ist. Zu diesem Zweck kann
der Transportabschnitt zumindest eine Öffnung aufwei-
sen, durch die der Führungsabschnitt zumindest teilwei-
se hindurchtritt, so dass der Zentrierabschnitt entlang
des Führungsabschnitts verschiebbar ist. Auf diese Wei-
se lässt sich der geführte Transport zur Zentrierung des
Behälters auf baulich einfache und zuverlässige Weise
bewerkstelligen.
[0021] Vorzugsweise weist der Transportabschnitt zu-
mindest zwei Öffnungen und der Führungsabschnitt zu-
mindest zwei zugehörige Führungsstangen auf, die ent-
sprechend durch die jeweilige Öffnung hindurchtreten.
Die beiden Führungsstangen erstrecken sich vorzugs-
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weise parallel und im Einbauzustand der Vorrichtung von
der unteren Kammerwandung im Wesentlichen vertikal
nach unten. Indem zwei oder mehr Führungsstangen
verwendet werden, wird auf baulich einfache Weise eine
Verdrehsicherung des Zentrierabschnitts um die Achse
der Führungsstange(n) gewährleistet. Allerdings kann
die definierte Führung und Verhinderung unerwünschter
Freiheitsgrade auch auf technisch andere Weise reali-
siert werden, beispielsweise mittels einer Führungsstan-
ge mit polygonalem Querschnitt, die mit einer Öffnung
des Transportabschnitts mit entsprechendem polygona-
lem Querschnitt zusammenwirkt.
[0022] Vorzugsweise wird der Zentrierabschnitt in die
Aufnahmeposition vorgespannt. Zu diesem Zweck kann
die Vorrichtung eine oder mehrere Federn aufweisen,
die beispielsweise als Spiralfeder(n) um die Führungs-
stange(n) herum angeordnet sind und sich an der Kam-
merwandung sowie dem Zentrierabschnitt abstützen. In
diesem Fall weist der Zentrierabschnitt und/oder die
Kammerwandung vorzugsweise entsprechende Öffnun-
gen oder Vertiefungen zur Aufnahme oder teilweisen
Aufnahme der komprimierten Feder(n) auf. Auf diese
Weise ist gewährleistet, dass der Zentrierabschnitt in die
Behandlungsposition verfahrbar ist, ohne dass die Fe-
der(n) zwischen Zentrierabschnitt und unterer Kammer-
wandung den Transport stören. Eine in die Aufnahme-
position gerichtete Vorspannung kann die Zuverlässig-
keit der Vorrichtung verbessern, sofern eine rein schwer-
kraftbedingte Rückkehr des Zentrierabschnitts in die Auf-
nahmeposition störanfällig ist oder zu viel Zeit in An-
spruch nimmt.
[0023] Die hierin dargelegte Zentriervorrichtung ist -
wie oben bereits erwähnt - in einer Vorrichtung zum Be-
handeln eines Behälters, besonders bevorzugt zum Be-
füllen des Behälters mit einem Füllprodukt und/oder Ver-
schließen des Behälters mit einem Verschluss in einer
Getränkeabfüllanlage, anwendbar.
[0024] Die oben dargelegte Aufgabe wird ferner durch
ein Verfahren zur Zentrierung eines Behälters während
eines Hubs desselben in einen Behandlungsbereich,
vorzugsweise zum Befüllen und/oder Verschließen des
Behälters in einer Getränkeabfüllanlage, gelöst, wobei
das Verfahren aufweist: Anordnen des Zentrierab-
schnitts an der Aufnahmeposition; Einbringen des Be-
hälters in den Aufnahmeabschnitt, der sich an der Auf-
nahmeposition befindet, so dass der Aufnahmeabschnitt
den Behälter an einem Abschnitt desselben zumindest
teilweise umschließt; Anheben des Behälters mittels ei-
ner Hubeinrichtung in die Behandlungsposition, wodurch
der Zentrierabschnitt angetrieben vom Behälter und ge-
führt vom Führungsabschnitt ebenfalls angehoben wird
und durch den Aufnahmeabschnitt eine Zentrierung des
Behälters bewirkt.
[0025] Es sei darauf hingewiesen, dass die Bezeich-
nungen "umgreifen", "umschließen", "umfassen" und
dergleichen hierin nicht unbedingt eine aktive Greifbe-
wegung durch den Aufnahmeabschnitt implizieren, da
die Zentrierungswirkung auch durch einen passiven Auf-

nahmeabschnitt, d.h. beispielsweise eine unveränderli-
che Ausnehmung für den Behälter, erzielbar ist.
[0026] Die technischen Wirkungen, Vorteile sowie
Ausführungsformen, die vorstehend in Bezug auf die
Vorrichtung beschrieben wurden, gelten analog für das
Verfahren.
[0027] Weitere Vorteile und Merkmale der vorliegen-
den Erfindung sind aus der folgenden Beschreibung be-
vorzugter Ausführungsbeispiele ersichtlich. Die dort be-
schriebenen Merkmale können alleinstehend oder in
Kombination mit einem oder mehreren der oben darge-
legten Merkmale umgesetzt werden, insofern sich die
Merkmale nicht widersprechen. Die folgende Beschrei-
bung bevorzugter Ausführungsbeispiele erfolgt dabei mit
Bezug auf die begleitenden Zeichnungen.

Kurze Beschreibung der Figuren

[0028] Bevorzugte weitere Ausführungsformen der Er-
findung werden durch die nachfolgende Beschreibung
der Figuren näher erläutert. Dabei zeigen:

Figur 1 eine Vorrichtung zur Zentrierung eines Behäl-
ters beim Hub in einen Behandlungsbereich,
ohne Behälter;

Figur 2 die Vorrichtung der Figur 1 mit aufgenomme-
nem Behälter in einem Zustand vor dem Ein-
tritt in den Behandlungsbereich;

Figur 3 die Vorrichtung der Figur 1 mit aufgenomme-
nem Behälter in einem Zustand nach dem Ein-
tritt in den Behandlungsbereich; und

Figur 4 die Vorrichtung der Figur 1 mit aufgenomme-
nem Behälter im Zustand der Figur 2 aus einer
anderen Perspektive.

Detaillierte Beschreibung bevorzugter Ausführungsbei-
spiele

[0029] Im Folgenden werden bevorzugte Ausfüh-
rungsbeispiele anhand der Figuren beschrieben. Dabei
sind gleiche, ähnliche oder gleichwirkende Elemente in
den unterschiedlichen Figuren mit identischen Bezugs-
zeichen versehen, und auf eine wiederholte Beschrei-
bung dieser Elemente wird teilweise verzichtet, um Re-
dundanzen zu vermeiden.
[0030] Die Figur 1 zeigt eine Vorrichtung 1 zur Zentrie-
rung eines Behälters beim Einfahren beziehungsweise
Hub des Behälters in einen Behandlungsbereich. Die Fi-
gur 1 zeigt die Vorrichtung 1 ohne Behälter, während die
Figuren 2, 3 und 4 die Vorrichtung 1 mit einem aufge-
nommenen Behälter 100, der hier beispielhaft eine Glas-
flasche ist, zeigen.
[0031] Der Behandlungsbereich und die Behand-
lungsorgane, wie etwa ein Füllorgan und/oder ein Ver-
schließerkonus, sind in den Figuren nicht dargestellt.
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Vorzugsweise umfasst der Behandlungsbereich eine Be-
handlungskammer, deren untere Kammerwandung 2 mit
einer Öffnung 20, durch die zumindest der Mündungs-
abschnitt 101 des Behälters 100 einzufahren ist, in den
Figuren gezeigt ist.
[0032] Die Behandlung des Behälters 100, vorzugs-
weise das Befüllen und/oder Verschließen desselben,
findet vorzugsweise in einer abgedichteten Atmosphäre
der Behandlungskammer, besonders bevorzugt unter
Überdruck, statt. Zu diesem Zweck weist die Öffnung 20
vorzugsweise einen Dichtungsring auf, der sich im ein-
gefahrenen Zustand des Behälters 100 dichtend um des-
sen Mündungsabschnitt 101 legt. Der Dichtungsring ist
in den Figuren nicht dargestellt. Jedoch ist ein konvexes
Profil 21 gezeigt, das zur Aufnahme und Befestigung des
Dichtungsrings in eine entsprechende Nut am Außen-
umfang desselben eingreifen kann.
[0033] Die Vorrichtung 1 weist einen Zentrierabschnitt
10 und einen Führungsabschnitt 15 auf. Der Führungs-
abschnitt 15 ist eingerichtet, um eine translatorische Be-
wegung des Zentrierabschnitts 10 zu führen.
[0034] Der Führungsabschnitt 15 weist im vorliegen-
den Ausführungsbeispiel zwei Führungsstangen 16 auf,
die sich parallel und im Einbauzustand von der Kammer-
wandung 2 vertikal nach unten erstrecken. Die Führungs-
stangen 16 sind an der unteren Kammerwandung 2 be-
festigt, beispielsweise an- oder eingeschraubt. In diesem
Fall kann die untere Kammerwandung 2 als Teil der Vor-
richtung 1 angesehen werden. Der Führungsabschnitt
15 kann jedoch auch an einem anderen Maschinenteil
angebracht sein und/oder einen anderen Aufbau aufwei-
sen, solange die nachstehend dargelegte Funktionalität
des Zentrierabschnitts 10 gewährleistet ist.
[0035] Der Zentrierabschnitt 10 weist einen Aufnah-
meabschnitt 11 und einen Transportabschnitt 12 (vgl. Fi-
gur 4) auf. Der Transportabschnitt 12 wirkt mit dem Füh-
rungsabschnitt 15 zusammen, so dass der Zentrierab-
schnitt 10 translatorisch, entlang einer definierten Tra-
jektorie bewegbar ist.
[0036] Im vorliegenden Ausführungsbeispiel wird der
Transportabschnitt 12 im Wesentlichen von zwei Öffnun-
gen (in den Figuren nicht gezeigt) gebildet, durch die
jeweils eine Führungsstange 16 hindurchtritt, so dass die
Bewegungstrajektorie des Zentrierabschnitts 10, d.h. der
Freiheitsgrad der Bewegung, der Erstreckungsrichtung
der beiden Führungsstangen 16 entspricht. Indem zwei
oder mehr Führungsstangen 16 vorgesehen sind, wird
auf baulich einfache Weise eine Verdrehsicherung des
Zentrierabschnitts 10 um die Achse der Führungsstan-
ge(n) 16 gewährleistet. Allerdings kann die definierte
Führung und Verhinderung unerwünschter Freiheitsgra-
de auch auf technisch andere Weise realisiert werden,
beispielsweise mittels einer Führungsstange mit polygo-
nalem Querschnitt, die mit einer Öffnung des Transpor-
tabschnitts 12 mit entsprechendem polygonalem Quer-
schnitt zusammenwirkt.
[0037] Der Aufnahmeabschnitt 11 dient der Aufnahme
eines Behälterabschnitts. Im Fall einer Flasche (bei-

spielsweise Glas- oder Kunststoffflasche) wird vorzugs-
weise der Flaschenhals vom Aufnahmeabschnitt 11 auf-
genommen, d.h. stabilisiert und zentriert. Der Aufnahme-
abschnitt 11 stimmt zu diesem Zweck vorzugsweise mit
der entsprechenden Behälterkontur überein. Die Kontur
des Aufnahmeabschnitts 11 läuft in Hubrichtung des Be-
hälters 100 vorzugsweise konisch zu.
[0038] Im vorliegenden Ausführungsbeispiel hat der
Aufnahmeabschnitt 11 eine Klammerform mit zwei Klam-
merarmen 11a, die einen offenen Ring beziehungsweise
Teilring bilden. Die Klammerarme 11a umschlingen den
entsprechenden Behälterabschnitt, beispielsweise den
Flaschenhals, zumindest teilweise, vorzugsweise in ei-
nem Winkel zwischen 180° und 220°, besonders bevor-
zugt ca. 200°. Auf diese Weise kann der Behälter 100
auf ein ventilnahes beziehungsweise behandlungsor-
gannahes Niveau in die Behandlungskammer eingefah-
ren und sicher gehalten werden. Der Hub des Behälters
100 zum Behandlungsorgan, beispielsweise Füllorgan,
wird dadurch minimiert, so dass der Behälter 100
schnellstmöglich behandlungsbereit, etwa füllbereit, ist.
[0039] Der Aufnahmeabschnitt 11 kann aus einem
Kunststoff mit einer gewissen Flexibilität gefertigt sein,
um eine passive Anpassung und sanfte Zentrierung zu
ermöglichen, wenn der Behälter 100 von unten und/oder
seitlich in den Aufnahmeabschnitt 11 einfährt. Der Zen-
trierabschnitt 10 kann zudem einstückig ausgebildet
sein. Auch wenn der Aufnahmeabschnitt 11 im vorlie-
genden Ausführungsbeispiel den Behälter 100 rein pas-
siv aufnimmt, stabilisiert und zentriert, kann der Aufnah-
meabschnitt 11 alternativ aktiv verstellbare Klammerar-
me aufweisen, um den Behälter 100 noch sicherer und
zuverlässiger zu greifen, sofern erforderlich.
[0040] Zum Einfahren des Behälters 100 in die Be-
handlungskammer wird dieser seitlich und/oder von un-
ten dem Aufnahmeabschnitt 11, der sich in einer unteren
Lage - der Aufnahmeposition - befindet, zugeführt, so
dass dieser den entsprechenden Behälterabschnitt zu-
mindest teilweise umschließt. Dieser Zustand geht aus
den Figuren 2 und 4 in unterschiedlichen Perspektiven
hervor. Der Behälter 100 wird hierbei von einer Hubein-
richtung, die in den Figuren nicht dargestellt ist, trans-
portiert. Beispielsweise steht der Behälter 100 auf einem
Hubteller.
[0041] Durch Anheben des Behälters 100 mittels der
Hubeinrichtung fährt dieser zusammen mit dem Zentrier-
abschnitt 10 nach oben, indem der Behälter 100 den Auf-
nahmeabschnitt 11 nach oben drückt, bis der Mündungs-
abschnitt 101 in die Behandlungskammer eintritt und der
Behälter 100 an die gewünschte Behandlungsposition
gelangt. Durch die Aufwärtsbewegung des Behälters 100
und die definierte Führung des Aufnahmeabschnitts 11
findet gleichzeitig eine Zentrierung des Behälters 100
statt, so dass dieser zuverlässig und präzise in die Be-
handlungsposition gefahren wird. Die Zentrierung erfolgt
hierbei vorzugsweise rein passiv. Es sind keine weiteren
Aktuatoren für die Zentrierung des Behälters 100 erfor-
derlich. Auch der Transport des Zentrierabschnitts 10 er-
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folgt in diesem Fall passiv, d.h. ohne eigenen Antrieb.
Vielmehr wird der Zentrierabschnitt 10 über den Aufnah-
meabschnitt 11 durch den Behälter 100 nach oben ge-
drückt. Der eingefahrene Zustand, in dem sich der Be-
hälter 100 an der Behandlungsposition befindet, ist in der
Figur 3 gezeigt.
[0042] Nach der Behandlung des Behälters 100, vor-
zugsweise dem Befüllen und/oder Verschließen, wird
dieser mittels der Hubeinrichtung nach unten aus der Be-
handlungskammer herausgefahren.
[0043] Im einfachsten Fall kehrt der Zentrierabschnitt
10 schwerkraftbedingt in die Ausgangslage, d.h. die Auf-
nahmeposition, zurück. Allerdings kann dieser Prozess
unterstützt werden, indem der Zentrierabschnitt 10 in die
Aufnahmeposition vorgespannt wird.
[0044] Zu diesem Zweck kann die Vorrichtung 1 eine
oder mehrere Federn (in den Figuren nicht dargestellt)
aufweisen, die beispielsweise als Spiralfeder(n) um die
Führungsstange(n) 16 herum angeordnet sind und sich
an der Kammerwandung 2 sowie dem Zentrierabschnitt
10 abstützen. In diesem Fall weist der Zentrierabschnitt
10 und/oder die Kammerwandung 2 vorzugsweise ent-
sprechende Öffnungen oder Vertiefungen zur Aufnahme
oder teilweisen Aufnahme der komprimierten Feder(n)
auf. Auf diese Weise ist gewährleistet, dass der Zentrier-
abschnitt 10 in Behandlungsposition verfahrbar ist, ohne
dass die Feder(n) zwischen Zentrierabschnitt 10 und un-
terer Kammerwandung 2 den Transport stören.
[0045] Die vorstehend beschriebene Vorrichtung 1 er-
laubt eine Zentrierung des Behälters 100 während des
Einfahrens in die Behandlungskammer, ohne dass der
Behälter 100 unter einem herkömmlichen Zentrierring
hindurchtauchen muss. Aktuatoren zur Bewegung eines
solchen Zentrierrings, wie etwa eine Kurvensteuerung,
können entfallen. Die Zentrierung erfolgt hierbei im We-
sentlichen passiv, d.h. die Kraft aus der Hubbewegung
wird synergetisch für die Zentrierung genutzt, indem der
Zentrierabschnitt 10 durch den Behälter 100 nach oben
gedrückt wird und der Behälter 100 sich auf diese Weise
selbst im Aufnahmeabschnitt 11 ausrichtet. Zudem wird
der erforderliche Hub für das Einfahren in und Ausfahren
aus der Behandlungskammer minimiert, wodurch der
Behandlungswinkel, d.h. jener Winkel, den ein Trans-
portkarussell für die Behandlung (beispielsweise zum
Befüllen und/oder Verschließen) des Behälters 100
durchlaufen muss, verringert werden kann. Die Anlage
kann insgesamt kompakter ausfallen und baulich verein-
facht werden. Damit verringern sich auch der Wartungs-
aufwand und die Wartungskosten. Mögliche Fehlerquel-
len können eliminiert werden, wodurch die Zuverlässig-
keit verbessert wird.
[0046] Soweit anwendbar können alle einzelnen Merk-
male, die in den Ausführungsbeispielen dargestellt sind,
miteinander kombiniert und/oder ausgetauscht werden,
ohne den Bereich der Erfindung zu verlassen.

Bezuqszeichenliste

[0047]

1 Vorrichtung zur Zentrierung eines Behälters
2 Kammerwandung
10 Zentrierabschnitt
11 Aufnahmeabschnitt
11a Klammerarm
12 Transportabschnitt
15 Führungsabschnitt
16 Führungsstange
20 Öffnung
21 konvexes Profil
100 Behälter
101 Mündungsabschnitt des Behälters

Patentansprüche

1. Vorrichtung (1) zur Zentrierung eines Behälters
(100) während eines Hubs desselben in einen Be-
handlungsbereich, vorzugsweise zum Befüllen
und/oder Verschließen des Behälters (100) in einer
Getränkeabfüllanlage, wobei die Vorrichtung (1) auf-
weist:

einen Zentrierabschnitt (10) mit einem Aufnah-
meabschnitt (11), der zur Aufnahme des Behäl-
ters (100) an zumindest einem Abschnitt des-
selben eingerichtet ist; und
einen Führungsabschnitt (15), der eingerichtet
ist, um eine translatorische Bewegung des Zen-
trierabschnitts (10) entlang einer definierten
Trajektorie zwischen einer Aufnahmeposition
zur Aufnahme des Behälters (100) durch den
Aufnahmeabschnitt (11) und einer Behand-
lungsposition zur Behandlung des Behälters
(100) im Behandlungsbereich zu führen.

2. Vorrichtung (1) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sich der Behandlungsbereich in ei-
ner Behandlungskammer befindet, die eine Kam-
merwandung (2) mit einer Öffnung (20) aufweist, wo-
bei der Zentrierabschnitt (10) und der Führungsab-
schnitt (15) eingerichtet sind, um zumindest einen
Teil des Behälters (100), vorzugsweise dessen Mün-
dungsabschnitt (101), während des Hubs durch die
Öffnung (20) in die Behandlungskammer einzubrin-
gen.

3. Vorrichtung (1) nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Führungsabschnitt (15) an der
Kammerwandung (2) angebracht ist.

4. Vorrichtung (1) nach Anspruch 2 oder 3, dadurch
gekennzeichnet, dass sich in der Öffnung (20) ein
Dichtungsring befindet, der eingerichtet ist, um sich
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im eingebrachten Zustand des Behälters (100) so
um einen Behälterabschnitt zu legen, dass der In-
nenraum der Behandlungskammer diesbezüglich
gegenüber der äußeren Umgebung abgedichtet ist.

5. Vorrichtung (1) nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Wandung, welche die Öffnung
(20) bildet, zur Halterung des Dichtungsrings ein
konvexes Profil (21) aufweist.

6. Vorrichtung (1) nach einem der vorigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Aufnahmeab-
schnitt (11) eine Kontur aufweist, die mit der entspre-
chenden Behälterkontur übereinstimmt, wobei vor-
zugsweise die Kontur des Aufnahmeabschnitts (11)
in Hubrichtung des Behälters (100) konisch zuläuft.

7. Vorrichtung (1) nach einem der vorigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Aufnahmeab-
schnitt (11) eine Klammerform mit zwei Klammerar-
men (11a) hat, die einen offenen Ring bilden.

8. Vorrichtung (1) nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Klammerarme (11a) einen Teil-
ring im Winkelbereich zwischen 180° und 220°, vor-
zugsweise ca. 200°, bilden.

9. Vorrichtung (1) nach einem der vorigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Zentrierab-
schnitt (10) einen Transportabschnitt (12) aufweist,
der so mit dem Führungsabschnitt (15) zusammen-
wirkt, dass der Zentrierabschnitt (10) translatorisch
entlang der definierten, vorzugsweise geradlinigen,
Trajektorie bewegbar ist.

10. Vorrichtung (1) nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Transportabschnitt (12) zumin-
dest eine Öffnung aufweist, durch die der Führungs-
abschnitt (15) zumindest teilweise hindurchtritt, so
dass der Zentrierabschnitt (10) entlang des Füh-
rungsabschnitts (15) verschiebbar ist.

11. Vorrichtung (1) nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Transportabschnitt (12) zu-
mindest zwei Öffnungen und der Führungsabschnitt
(15) zumindest zwei zugehörige Führungsstangen
(16), die entsprechend durch die Öffnungen hin-
durchtreten, aufweisen.

12. Vorrichtung (1) nach einem der vorigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Zentrierab-
schnitt (10) in die Aufnahmeposition vorgespannt ist,
vorzugsweise mittels einer oder mehrerer Federn.

13. Vorrichtung zum Behandeln eines Behälters (100),
vorzugsweise zum Befüllen des Behälters (100) mit
einem Füllprodukt und/oder Verschließen des Be-
hälters (100) mit einem Verschluss in einer Geträn-

keabfüllanlage, die aufweist:

eine Vorrichtung (1) nach einem der vorigen An-
sprüche;
eine Behandlungskammer mit einer Kammer-
wandung (2), an welcher der Führungsabschnitt
(15) der Vorrichtung (1) angebracht ist.

14. Vorrichtung nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Behandlungskammer zur äuße-
ren Umgebung abdichtbar ist, vorzugsweise ein
Überdruck darin aufbaubar ist, wenn sich der Behäl-
ter (100) zur Behandlung desselben an der Behand-
lungsposition befindet.

15. Verfahren zur Zentrierung eines Behälters (100)
während eines Hubs desselben in einen Behand-
lungsbereich, vorzugsweise zum Befüllen und/oder
Verschließen des Behälters (100) in einer Geträn-
keabfüllanlage, mittels einer Vorrichtung nach einem
der Ansprüche 1 bis 12, wobei das Verfahren auf-
weist:

Anordnen des Zentrierabschnitts (10) an der
Aufnahmeposition;
Einbringen des Behälters (100) in den Aufnah-
meabschnitt (11), der sich an der Aufnahmepo-
sition befindet, so dass der Aufnahmeabschnitt
(11) den Behälter (100) an einem Abschnitt des-
selben zumindest teilweise umschließt;
Anheben des Behälters (100) mittels einer Hu-
beinrichtung in die Behandlungsposition, wo-
durch der Zentrierabschnitt (10) angetrieben
vom Behälter (100) und geführt vom Führungs-
abschnitt (15) ebenfalls angehoben wird und
durch den Aufnahmeabschnitt (11) eine Zentrie-
rung des Behälters (100) bewirkt.

11 12 



EP 3 705 449 A1

8



EP 3 705 449 A1

9



EP 3 705 449 A1

10



EP 3 705 449 A1

11



EP 3 705 449 A1

12

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



EP 3 705 449 A1

13

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



EP 3 705 449 A1

14

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• DE 102014104873 A1 [0002] [0004]


	Bibliographie
	Zusammenfasung
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Recherchenbericht
	Aufgeführte Dokumente

